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	 Bund, AG, BE, FR, GL, LU, NW, OW, SZ, SO, VD, ZG und ZH
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen im Steuerjahr CHF 100.− übersteigen und 
insgesamt 20% der um die abziehbaren Aufwendungen verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen.

	 AR und BS
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen im Steuerjahr CHF 100.− übersteigen und 
insgesamt 10% der um die abziehbaren Aufwendungen verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen.

	 NE
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen im Steuerjahr CHF 100.− übersteigen und 
insgesamt 5% der um die abziehbaren Aufwendungen verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen.
	 SH und TG
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen im Steuerjahr CHF 200.− übersteigen, 
bis zu 20% des Reineinkommens. Sie können zu 100% abgezogen werden.

	 GR, JU, TI und VS
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen insgesamt 10% der um die abziehbaren Aufwendungen 
verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen.

	 AI
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen insgesamt 20% der um die abziehbaren Aufwendungen 
verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen. 
Selbstbehalt CHF 100.−.

	 BL
Zuwendungen sind voll abzugsberechtigt.

	 SG
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen insgesamt 20% der um die abziehbaren Aufwendungen 
verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen. 
Selbstbehalt CHF 500.−.

	 UR
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen insgesamt 20% der um die abziehbaren Aufwendungen 
verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen.

	 GE
Abzugsfähig, wenn die Zuwendungen insgesamt 20% der um die abziehbaren Aufwendungen 
verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen. 
Selbstbehalt CHF 200.−.


